
und ausdrückliche Zustimmung des Berechtigten dürfen persön
liche Daten nicht erhoben, gespeichert, verwendet, verarbeitet 
oder weitergegeben werden. Beschränkungen dieses Rechts be
dürfen des Gesetzes und müssen dem Berechtigten zur Kenntnis 
gebracht werden.

Artikel 9

(1) Die Wohnung ist unverletzlich.

(2) Durchsuchungen können nur durch Gesetz zugelassen wer
den. Sie dürfen nur durch den Richter angeordnet werden. Das 
Gesetz kann vorsehen, daß sie beim Vorliegen einer gegenwärti
gen erheblichen Gefahr und im Falle einer Verfolgung auf fri
scher Tat auch von anderen Amtsträgern angeordnet und durch
geführt werden können; sie unterliegen richterlicher Bestäti
gung.

(3) Das Betreten der Wohnung ohne die Einwilligung des Inha
bers ist nur zum Zwecke der Abwehr einer gemeinen Gefahr oder 
einer Gefahr für Leib und Leben einzelner Personen aufgrund 
Gesetzes zulässig.

(4) Die Befugnis zum Betreten und zur Besichtigung von aus
schließlich betrieblich und geschäftlich genutzten Räumlichkei
ten zur Vornahme von Amtshandlungen ohne die Einwilligung 
des Inhabers bedarf einer Ermächtigung durch Gesetz oder auf
grund eines Gesetzes.

Artikel 10

(1) Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis ist unverletzlich.

(2) Eingriffe sind nur durch Gesetz nach richterlicher Anordnung 
und nur zum Zwecke der Bekämpfung schwerer, organisierter 
Kriminalität zulässig.

Artikel 11

(1) Die Freiheit des Gewissens ist gewährleistet.

(2) Widerstreitet das Gewissen staatsbürgerlichen oder bürger
lichen Pflichten, so muß der Bürger, wenn er diese Pflichten
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